
Dauerauschreibung 

 
Assistenzkräfte für Kinderkrippe (m/w/d) gesucht 
 
Die Gemeinde Rackwitz sucht ab sofort Assistenzkräfte nach § 12 Abs. 2 Satz 2 
SächsKitaG mit mindestens je 30 Wochenstunden für die Kindertagesstätten in der 
Gemeinde. 
 
Voraussetzungen für diese Stellenbewerbung sind: 
- die Berufsqualifikation als 

 staatlich geprüfte Sozialassistentin, staatlich geprüfter Sozialassistent, 

 staatlich geprüfte oder anerkannte Kinderpflegerin, staatlich geprüfter oder  
     anerkannter Kinderpfleger, 

 Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger, 

 Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
    oder 

 Kindertagespflegepersonen mit mindestens dreijähriger entsprechender  
    Tätigkeitserfahrung 
 
- fachliche und soziale Kompetenz 
- Einsatzfreude und Kreativität 
- Flexibilität, und Bereitschaft zu Mehrarbeit 
- Engagement und Teamfähigkeit 
- hohe physische und psychische Belastbarkeit 
 
Bei entsprechender Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen bevorzugt  
berücksichtigt. 
Die Vergütung erfolgt nach TVöD SuE. 
 
Wenn Sie sich für diese Stellen interessieren, dann senden Sie Ihre vollständigen                  
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bitte per Mail an: 
info@gemeinde-rackwitz.de oder per Post an:  
Gemeindeverwaltung Rackwitz, Personalverwaltung, Hauptstraße 11, 04519 Rackwitz. 
 
Es erfolgt keine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ohne frankierten Rückumschlag. 
Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet. 


